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Steuererhöhung in Gretzenbach 
Einbrüche der Steuereinnahmen sind die Auslöser 
 

Der Gemeinderat verab-

schiedet das Budget 2020 zu-

handen der Gemeindever-

sammlung vom 2. Dezember 

2019 mit einem Aufwand-

überschuss von 158‘105 

Franken und einer Steuerer-

höhung um 5% für die Natür-

lichen wie Juristischen Per-

sonen. Er folgt in seinen Be-

ratungen vollumfänglich den 

Empfehlungen der Finanz-

kommission. 
 
Der bereits im Vorjahr erhobene 

Mahnfinger und die damals geäusser-

ten Bedenken werden Tatsache. Die 

Gemeinde Gretzenbach erlebt im 

zweiten Semester 2019 ein unerfreu-

liches Gewitter in Form von massiven 

Steuereinbrüchen bei grossen Natür-

lichen wie auch Juristischen Personen 

Man spricht von einem Umfang von 

gesamthaft ca. 500'000 Franken. Weil 

der KKG-Steuerverteiler gekündigt 

wurde, muss mit einem weiteren jähr-

lichen Verlust von rund 240'000 

Franken gerechnet werden. Die nega-

tiven Auswirkungen der neuen Vor-

lage STAF auf die Steuererträge be-

tragen voraussichtlich weitere 80'000 

Franken. Diese Löcher auf der Steu-

erertragsseite können durch die Be-

völkerungszunahme sowie neuen Ju-

ristischen Personen nicht gedeckt 

werden. In Zukunft muss mit nach-

haltig tieferen Steuereinnahmen bei 

den Natürlichen und Juristischen Per-

sonen gerechnet werden. Die Quel-

len- und Sondersteuern bleiben wei-

terhin auf hohem erfreulichem Ni-

veau und beeinflussen den gesamten 

Steuerertrag positiv. Die aktuellen 

Hochrechnungen gehen von Minder-

einnahmen von 260’000 Franken ge-

genüber dem Budget 2019 aus, so 

dass die Steuereinnahmen sowie das 

Ergebnis der Erfolgsrechnung im 

Jahre 2019 voraussichtlich nicht er-

reicht werden. Der Gesamtaufwand 

stabilisiert sich, auch dank Kostendis-

ziplin und guter Ausgabenpolitik, bei 

ungefähr 13,25 Mio. Franken und be-

inhaltet wie die Budgets der Vorjahre 

keine Reservepositionen mehr. Der 

Personalaufwand sinkt wegen tiefe-

ren Besoldungskosten bei der Ver-

waltung und den Behörden um 1.6 % 

auf 4,425 Mio. Franken (Vorjahr 

4,497 Mio. Franken), während der 

Sachaufwand aufgrund verschiede-

nen Unterhaltsarbeiten um 4.3 % auf 

1,980 Franken (Vorjahr 1,90 Mio. 

Franken) steigt. Die Beiträge an die 

regionalen Organisationen wie Feu-

erwehr, Zivilschutz, Bally-Park, 

Schulgelder und Soziale Wohlfahrt 

steigen um 1.5 % auf 5,294 Mio. 

Franken (Vorjahr 5,218 Mio. Fran-

ken). 

 
Kredit für die Generelle Entwäs-
serungsplanung wird beantragt 
 Das Investitionsbudget 2020 

zeigt - im Gegensatz zu den beiden 

Vorjahren - einen sehr tiefen und mi-

nimalen Investitionsbedarf von 

319'000 Franken. Die Investitionen 

müssen gedrosselt werden, um die 

Nettoverschuldung bei vorerst unge-

nügenden Cashflows nicht noch stär-

ker ansteigen zu lassen. Das einzige 

Investitionsvorhaben im Jahr 2020 

betrifft die Generelle Entwässerungs-

planung GEP im Rahmen der Orts-

planung. In den Investitionen sind 

auch 22‘000 Franken zugunsten un-

serer Feuerwehr Schönenwerd ent-

halten. Hier handelt es sich um den 

Gemeindeanteil von 34 Prozent. Zu-

dem wird im kommenden Jahr eine 

weitere Tranche an die Finanzierung 

der ÖRU WVuN von 167'000 Fran-

ken fällig. Der Cashflow von 444‘000 

Franken führt zu einem Selbstfinan-

zierungsgrad von 139 % sowie einem 

Finanzierungsüberschuss von 

125‘000 Franken. Die Pro-Kopf-Ver-

schuldung steigt trotzdem auf 2‘279 

Franken an und der Nettoverschul-

dungsquotient II beträgt neu 91 %. 

 

 

 

Positive Spezialfinanzierung 
 Alle Spezialfinanzierungen 

schliessen mit positiven Ergebnissen 

von insgesamt 117‘805 Franken so-

wie Cashflows von insgesamt 

262‘000 Franken ab. Somit sind die 

Spezialfinanzierungen mit 2,1 Mio. 

Franken Eigenmitteln gut gerüstet, 

um die Anlagen und Investitionen 

von 3,9 Mio. Franken bei gleichblei-

benden Gebührenansätzen zu tragen. 

 

Finanzplanung / Sparmassnah-
men 
 Der Finanzplan 2021 bis 2025 

rechnet ab dem Jahr 2023 wieder mit 

einem tiefen sechsstelligen Ertrags-

überschuss, begünstigt durch zwei 

Sondereffekte: Erstens im Jahr 2021 

durch Auflösung der Neubewer-

tungsreserven von 263‘000 Franken 

und zweitens im Jahr 2023 durch den 

Wegfall der Sonderschulkosten von 

242‘000 Franken. Die Aufwandüber-

schüsse der nächsten Jahre beanspru-

chen aber das Eigenkapital und die 

Substanz. Der Cashflow erreicht ab 

dem Jahr 2023 die gewünschte Höhe 

von 600‘000 Franken und entspricht 

so dem finanziellen Leitbild, sofern 

die jährlichen Investitionen bis dahin 

nicht mehr als 500‘000 Franken be-

tragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung 

steigt auch durch Restinvestitionen 

bereits gesprochener Verpflichtungs-

kredite auf ungefähr 2‘300 Franken 

an. Aufgrund dieser Fakten ist eine 

Steuererhöhung unumgänglich. 
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